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Vollzug der Baugesetze
Nr. 2199 /  Öffentliche Bekanntmachung gem. Art. 66 Abs.2 
Satz 4 bis 6 Bayer. Bauordnung -BayBO- i.d.F. der Bekannt-
machung vom 14.08.2007 (GVBl S. 588, BayRS 2132-1-I)

Baugenehmigung vom 27.12.2022

Vorhaben: Neubau von vier Doppelhaushälften sowie von fünf 
Carports und sieben Stellplätzen, hier: Haus 1-4

Grundstück: Gemarkung Aschheim Fl.Nr. 405/2

Bauort: 85609 Aschheim, St.-Emmeram-Str. 12

1. Mit Bescheid des Landratsamtes München vom 27.12.2022, 
Nr. 4.1-0757/21/V wurde die bauaufsichtliche Genehmigung für 
das Vorhaben „Neubau von vier Doppelhaushälften sowie von 
fünf Carports und sieben Stellplätzen, hier: Haus 1-4“ auf dem 
Grundstück der Gemarkung Aschheim Fl.Nr. 405/2 in 85609 
Aschheim, St.-Emmeram-Str. 12 erteilt.

2. Die Baugenehmigung enthält Nebenbestimmungen, die un-
ter Ziffer 2 des Bescheides festgesetzt sind.

3. Hat ein Nachbar nicht zugestimmt oder wird seinen Einwen-
dungen nicht entsprochen, so ist ihm eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen (Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
bis 6 Bayer. Bauordnung).

4. Da im vorliegenden Baugenehmigungsverfahren über 20 
Nachbarn (Fl.Nrn. 405/3,404,405,) beteiligt sind, die dem Bau-
vorhaben nicht zugestimmt haben, wird die Zustellung des Bau-
genehmigungsbescheides durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 4 bis 6 Bayer. Bauordnung).

5. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als be-
wirkt.

6. Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München erhoben werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Anschrift Bayerisches Verwaltungsgericht München  
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München  
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

- Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der ange-
fochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

- Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche 
Genehmigung eines Vorhabens hat keine aufschiebende Wir-
kung. Sofern mit diesem Bescheid auch eine Gestattung nach 
den wasserrechtlichen Vorschriften erteilt wird, gilt dies nicht für 
die wasserrechtliche Genehmigung bzw. Erlaubnis.

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) 
wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts ab-
geschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen.

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwal-
tungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvor-
schuss zu entrichten.

7. Der Baugenehmigungsbescheid sowie die genehmigten Un-
terlagen können bei der Gemeinde Aschheim, Bauamt, oder 
beim Landratsamt München, Zimmer F 1.10, Frankenthaler Str. 
5-9, 81539 München, eingesehen werden.

Nr. 2200 /  Öffentliche Bekanntmachung gem. Art. 66 Abs.2 
Satz 4 bis 6 Bayer. Bauordnung -BayBO- i.d.F. der Bekannt-
machung vom 14.08.2007 (GVBl S. 588, BayRS 2132-1-I)

Baugenehmigung vom 09.01.2023

Vorhaben: Nutzungsänderung/Bestandsanpassung der Ge-
bäude und Freiflächen

Grundstück: Gemarkung Oberschleißheim Fl.Nr. 438/36

Bauort: 85764 Oberschleißheim, Mittenheimer Straße 76

1. Mit Bescheid des Landratsamtes München vom 09.01.2023, 
Nr. 4.1-0265/21/V wurde die bauaufsichtliche Genehmigung 
für das Vorhaben „Nutzungsänderung/Bestandsanpassung 
der Gebäude und Freiflächen“ auf dem Grundstück der Ge-
markung Oberschleißheim Fl.Nr. 438/36 in 85764 Oberschleiß-
heim, Mittenheimer Straße 76 erteilt. 

2. Die Baugenehmigung enthält Nebenbestimmungen, die un-
ter Ziffer 3 des Bescheides festgesetzt sind. 

3. Hat ein Nachbar nicht zugestimmt oder wird seinen Ein-
wendungen nicht entsprochen, so ist ihm eine Ausfertigung 
des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen (Art. 66 Abs. 2 
Satz 4 bis 6 Bayer. Bauordnung).

4. Da im vorliegenden Baugenehmigungsverfahren über 20 
Nachbarn (Fl.Nrn. 438/20, 438/21, 438/22, 438/41, 464, 438/5, 
483/4, Gemarkung Oberschleißheim) beteiligt sind, die dem 
Bauvorhaben nicht zugestimmt haben, wird die Zustellung 
des Baugenehmigungsbescheides durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 4 bis 6 Bayer. Bauord-
nung).

5. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als be-
wirkt.

6. Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München erhoben werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

- Anschrift Bayerisches Verwaltungsgericht München  
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München  
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

- Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift bei-
gefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

- Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtli-
che Genehmigung eines Vorhabens hat keine aufschiebende 
Wirkung. Sofern mit diesem Bescheid auch eine Gestattung 
nach den wasserrechtlichen Vorschriften erteilt wird, gilt dies 
nicht für die wasserrechtliche Genehmigung bzw. Erlaubnis.

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl 
S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Bau-
rechts abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen die-
sen Bescheid Widerspruch einzulegen.

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.

7. Der Baugenehmigungsbescheid sowie die genehmigten Un-
terlagen können bei der Gemeinde Oberschleißheim, Bauamt, 
oder beim Landratsamt München, Zimmer F 1.12, Frankentha-
ler Str. 5-9, 81539 München, eingesehen werden.

Nr. 2201 /  Öffentliche Bekanntmachung gem. Art. 66 Abs.2 
Satz 4 bis 6 Bayer. Bauordnung -BayBO- i.d.F. der Bekannt-
machung vom 14.08.2007 (GVBl S. 588, BayRS 2132-1-I)

Baugenehmigung vom 30.12.2022

Vorhaben: Umnutzung einer Pension in eine Flüchtlingsunter-
kunft

Grundstück: Gemarkung Haar 	 Fl.Nr. 68

Bauort: 85540 Haar  Kr. München, Johann-Karg-Straße 33

1. Mit Bescheid des Landratsamtes München vom 30.12.2022 
und des Änderungsbescheides vom 16.01.2023, Nr. 4.1-
0160/22/N wurde die bauaufsichtliche Genehmigung für das 
Vor-haben „Umnutzung einer Pension in eine Flüchtlingsun-
terkunft“ auf dem Grundstück der Gemarkung Haar Fl.Nr. 68 in 
85540 Haar  Kr. München, Johann-Karg-Straße 33 erteilt.

2. Unter Ziffer 2 des Bescheides vom 30.12.2022 wurden Ab-
weichungen zugelassen.

3. Die Baugenehmigung enthält Nebenbestimmungen, die un-
ter Ziffer 3 des Bescheides festgesetzt sind.

4. Hat ein Nachbar nicht zugestimmt oder wird seinen Ein-
wendungen nicht entsprochen, so ist ihm eine Ausfertigung 
des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen (Art. 66 Abs. 2 
Satz 4 bis 6 Bayer. Bauordnung).

5. Da im vorliegenden Baugenehmigungsverfahren über 20 
Nachbarn (Fl.Nrn. 68/3, 68/4, 6/5,9,9/2, Gemarkung Haar) be-
teiligt sind, die dem Bauvorhaben nicht zugestimmt haben, 
wird die Zustellung des Baugenehmigungsbescheides durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 4 bis 
6 Bayer. Bauordnung).

6. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als be-
wirkt.

7. Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München erhoben werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

- Anschrift Bayerisches Verwaltungsgericht München  
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München  
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

- Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift bei-
gefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

- Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtli-
che Genehmigung eines Vorhabens hat keine aufschiebende 
Wirkung. Sofern mit diesem Bescheid auch eine Gestattung 
nach den wasserrechtlichen Vorschriften erteilt wird, gilt dies 
nicht für die wasserrechtliche Genehmigung bzw. Erlaubnis.

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl 
S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Bau-
rechts abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen die-
sen Bescheid Widerspruch einzulegen.

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.

8. Der Baugenehmigungsbescheid sowie die genehmigten Un-
terlagen können bei der Gemeinde Haar, Bauamt, oder beim 
Landratsamt München, Zimmer F 1.46, Frankenthaler Str. 5-9, 
81539 München, eingesehen werden.

Bekanntmachung der Gemeinde Kirchheim bei 
München
Nr. 2202 / Haushaltssatzung Schulverband Mittelschule 
Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim für das Haushaltsjahr 
2023

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Mittel-
schule Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim hat die Haushalts-
satzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2023 in der Sitzung am 
29. November 2022 beschlossen.

Das Landratsamt München hat mit Schreiben vom 21.12.2022, 
Az.: 21.12.2022, den Haushalt 2023 rechtsaufsichtlich gewür-
digt. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 enthält 
keine nach Art. 67 oder Art. 71 GO genehmigungspflichtigen 
Bestandteile.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 liegen gem. 
Art. 40 KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 GO ab dem Tage der Be-
kanntmachung eine Woche lang während der allgemeinen Ge-
schäftszeiten im Rathaus (Zimmer 10 im Erdgeschoss) der Ge-
meinde Kirchheim b. München, Münchner Straße 6, 85551 
Kirchheim b. München zur Einsichtnahme auf.

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Kirchheim b. München, 09.01.2023

Maximilian Böltl

Schulverbandsvorsitzender

Bekanntmachung des Schulverbandes der Mit-
telschule Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim
Nr. 2203 / Haushaltssatzung des Schulverbandes der Mit-
telschule Kirchheim – Feldkirchen – Aschheim

Geschäftsführende Gemeinde: Kirchheim für das Haushalts-
jahr 2023

Auf Grund des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen Schulfinan-
zierungsgesetzes (BaySchFG) sowie des Art. 40 Abs. 1 des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in 
Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern (GO) erlässt der Schulverband folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1 Haushaltsplan

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit festgesetzt;

er schließt ab:

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben 
883.800 Euro

Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben 
1.026.300 Euro

Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben 1.910.100 Euro

§ 2 Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt.

§ 4 Verbandsumlagen

1. Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwal-
tungshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den ein-
schlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulver-
bandes umgelegt werden soll (Verwaltungsumlage), wird auf 
753.300 Euro festgesetzt (Umlagesoll).

2. Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermö-
genshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlä-
gigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes 
umgelegt werden soll (Investitionssoll), wird auf 321.600 Euro 
festgesetzt (Umlagesoll).

3. Für die Bemessung der Umlage wird die Schülerzahl nach 
dem Stand vom 01.10.2022 herangezogen (Bemessungs-
grundlagen).

4. Die Verbandsschule wurde am 01. Oktober 2022 von insge-
samt 244 Mittelschülern besucht.

§ 5 Kassenkredite

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

§ 6 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Schulverband Mittelschule Kirchheim - Feldkirchen - Aschheim

Kirchheim b. München,

Maximilian Böltl

Vorsitzender des Schulverbandes

Bekanntmachung des Schulverbands Carl-
Steinmeier-Mittelschule Hohenbrunn
Nr. 2204 /  I. Haushaltssatzung des Schulverbands Carl-
Steinmeier-Mittelschule Hohenbrunn (Landkreis Mün-
chen) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des Art. 9 Abs. 9 Bayerisches Schulfinanzierungsge-
setz (BaySchFG) und Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 63 ff. der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt der 
Schulverband Carl-Steinmeier-Mittelschule Hohenbrunn fol-
gende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 	
878.950,00 € und

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	
3.204.700,00 € ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt. 

§ 4

Von den Verbandsmitgliedern werden zum Ausgleich des 
nicht gedeckten Bedarfs für das Haushaltsjahr 2023 Umlagen 
erhoben.

A) Verwaltungshaushalt

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Fi-
nanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt (ohne Ju-
gendsozialarbeit und Zinsleistungen) wird auf insgesamt 
704.700,00 € festgesetzt.

Er wird gem. Art. 9 Abs. 7 BaySchFG auf die beteiligten Ge-
meinden nach der festgestellten Zahl der Verbandsschüler, 
die die Schule zum Stichtag 01.10.2022 besuchten, berechnet 
und per Quote umgelegt.

Gemeinde Hohenbrunn	 81.600,-- €

Gemeinde Neubiberg	 129.800,-- €

Gemeinde Ottobrunn	 385.700,-- €

Gemeinde Putzbrunn	 107.600,-- €

Summe:	 704.700,-- €

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Fi-
nanzierung der Jugendsozialarbeit im Verwaltungshaushalt 
wird auf insgesamt 91.000,00 € festgesetzt.

Er wird gem. Art. 9 Abs. 7 BaySchFG auf die beteiligten Ge-
meinden nach der festgestellten Zahl der Verbandsschüler, 
die die Schule zum Stichtag 01.10.2022 besuchten, berechnet 
und per Quote umgelegt.

Gemeinde Hohenbrunn	 10.500,-- €

Gemeinde Neubiberg	 16.800,-- €

Gemeinde Ottobrunn	 49.800,-- €

Gemeinde Putzbrunn	 13.900,-- €

Gesamt:	 91.000,-- €

B) Vermögenshaushalt

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Fi-
nanzierung der restlichen Investitionskosten für den Schul-
neubau wird auf insgesamt 400.000,00 € festgesetzt.

Gem. § 11 Abs. 1 der Verbandssatzung wird dieser wie folgt 
auf die Verbandsmitglieder umgelegt:

Gemeinde Hohenbrunn	 46.300,-- €

Gemeinde Neubiberg	 73.700,-- €

Gemeinde Ottobrunn	 218.900,-- €

Gemeinde Putzbrunn	 61.100,-- €

Gesamt:	 400.000,-- €

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Fi-
nanzierung von Ausgaben für die Anschaffung von bewegli-
chem Vermögen wird auf insgesamt 62.000,00 € festgesetzt.

Gem. § 11 Abs. 1 der Verbandssatzung wird dieser wie folgt 
auf die Verbandsmitglieder umgelegt:

Gemeinde Hohenbrunn	 7.200,-- €

Gemeinde Neubiberg	 11.400,-- €

Gemeinde Ottobrunn	 33.900,-- €

Gemeinde Putzbrunn	 9.500,-- €

Gesamt:	 62.000,-- €

C) Kreditumlagen

Als zusätzliche Umlagen werden festgesetzt:

Für die Bau- und Planungskosten des Schulneubaues wurde 
zur Finanzierung der Investitionskostenanteile der Verbands-
gemeinden Ottobrunn und Putzbrunn im Jahr 2013 ein Kredit 
in Höhe von 538.536,- € aufgenommen. Die Zins- und Tilgungs-
zahlungen hierfür tragen die beiden Verbandsgemeinden Ot-
tobrunn und Putzbrunn:

Gemeinde Zinsen Tilgung Gesamt

Ottobrunn 489,64 € 44.433,80 € 44.923,44 €

Putzbrunn 198,92 € 18.052,21 € 18.251,13 €

Summe 688,56 € 62.486,01 € 63.174,57 €
             	             	        

Für die Finanzierung der Investitionskostenanteile der Ver-
bandsgemeinden Hohenbrunn, Neubiberg, Ottobrunn und 
Putzbrunn wurden 2016 Darlehen in Höhe von insg. 2.000.000,- 
€ aufgenommen. Die Zins- und Tilgungszahlungen hierfür tra-
gen alle vier Verbandsgemeinden.

Gemeinde Zinsen Tilgung Gesamt

Hohenbrunn 2.513,69 € 11.616,13 € 14.129,82 €

Neubiberg 2.866,22 € 13.012,87 € 15.879,09 €

Ottobrunn 11.047,23 € 50.507,29 € 61.554,52 €

Putzbrunn 4.406,40 € 20.330,17 € 24.736,57 €

Summe 20.833,54 € 95.466,46 € 116.300,00 €

Für die Finanzierung der Investitionskostenanteile aller vier 
Verbandsgemeinden wurde im Jahr 2017 ein Darlehen in Höhe 
von 6.000.000 € aufgenommen. Die Tilgungszahlungen hierfür 
tragen alle vier Verbandsgemeinden:

Gemeinde	 Tilgung

Hohenbrunn	 40.604,18 €

Neubiberg	 51.015,50 €

Ottobrunn	 189.486,16 €

Putzbrunn	 71.838,16 €

Summe:	 352.944,00 €

Für die Finanzierung der Investitionskostenanteile der Ver-
bandsgemeinden Hohenbrunn, Neubiberg, Ottobrunn und 
Putzbrunn wurden im Jahr 2018 Darlehen in Höhe von insge-
samt 6.851.000 € aufgenommen. Die Zins- und Tilgungszah-
lungen hierfür tragen alle vier Verbandsgemeinden.

(Fortsetzung nächste Seite)



AMTSBLATT DES LANDKREISES MÜNCHEN Nr. 01 / 2199 - 2204 · Mittwoch, 25. Januar 2023

www.landkreis-muenchen.de

Gemeinde Zinsen Tilgung Gesamt

Hohenbrunn 1.912,78 € 50.800,56 € 52.713,34 €

Neubiberg 1.491,98 € 39.624,43 € 41.116,41 €

Ottobrunn 7.153,82 € 189.994,09 € 197.147,91 €

Putzbrunn 3.136,97 € 83.312,92 € 86.449,89 €

Summe 13.695,55 € 363.732,00 € 377.427,55 €

Für die Finanzierung der Investitionskostenanteile der Ver-
bandsgemeinden Hohenbrunn, Neubiberg, Ottobrunn und 
Putzbrunn wurden im Jahr 2019 Darlehen in Höhe von insge-
samt 3.892.000 € aufgenommen. Die Zins- und Tilgungszah-
lungen hierfür tragen alle vier Verbandsgemeinden.

Gemeinde Zinsen Tilgung Gesamt

Hohenbrunn 3.404,55 € 37.501,11 € 40.905,66 €

Neubiberg 2.250,47 € 24.788,86 € 27.039,33 €

Ottobrunn 11.540,83 € 127.122,37 € 138.663,20 €

Putzbrunn 3.866,18 € 42.580,99 € 46.447,17 €

Summe 21.062,03 € 231.993,33 € 253.055,36 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
100.000,- € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht getroffen.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Schulverband Carl-Steinmeier-Mittelschule Hohenbrunn

Hohenbrunn, 18.01.2023

			    

Dr. Stefan Straßmair

Vorsitzender des Schulverbands

II.

Das Landratsamt München hat mit Schreiben vom 17.01.2023, 
Az. 4.3.1-941/02-2022/83655 den Haushalt 2023 rechtsauf-
sichtlich gewürdigt. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2023 enthält keine nach Art. 67 oder 71 GO genehmigungs-

pflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 liegen gem. 
Art. 40 KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 GO ab dem Tage der Be-
kanntmachung eine Woche lang während der allgemeinen Ge-
schäftszeiten in der Gemeinde Hohenbrunn, 1. Stock, Zimmer 
107, Pfarrer-Wenk-Platz 1 in 85662 Hohenbrunn zur Einsicht-
nahme auf.

(Fortsetzung)
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